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CDU, Grüne und FDP einigen sich auf Weilerswist 
SPD erweist sich als wankelmütig und steigt aus gemeinsamem Antrag aus 

 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in seiner heutigen Sitzung einen gemeinsamen 

Antrag von CDU und Grünen beschlossen, dem sich die FDP ebenfalls angeschlossen hat. Die 

SPD, die noch eine Stunde vor Sitzungsbeginn einen gemeinsamen Antrag mit der CDU 

unterstützte, stimmte gegen den Antrag. 

 

Mit dem gemeinsamen Antrag von CDU und Grünen wird die von der Bezirksregierung Köln 

vorgeschlagene Ausweisung von Abbauflächen für hochreinen weißen Quarzkies in Bornheim 

und Swisttal-Buschhoven abgelehnt. Stattdessen sollen die bereits bei Weilerswist bestehenden 

Abgrabungsflächen um 9 ha erweitert werden. 

 

„CDU, Grüne und FDP haben heute einen wichtigen Schritt zur Steuerung der zukünftigen 

Abgrabungen im Regierungsbezirk Köln getan, indem wir vernünftig die Interessen der 

Bevölkerung, der Wirtschaft und der Umwelt abgewogen haben“, erklärt hierzu Stefan Götz, 

Vorsitzender der CDU-Fraktion im Regionalrat Köln. 

 

„Die SPD hingegen handelt absolut kurzsichtig und hat sich heute als völlig unzuverlässiger 

Partner erwiesen“, zeigte sich Stefan Götz empört über das Abstimmungsverhalten der SPD.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Klepke 
(Fraktionsgeschäftsführer) 
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Gemeinsamer Antrag von CDU und Grünen, mitgetragen von der FDP 
 

1. Der Regionalrat beauftragt nach sorgfältiger Abwägung die Bezirksplanungsbehörde, 
das Erarbeitungsverfahren zur 7. Änderung des Regionalplanes Köln, Teilabschnitt 
Region Aachen, einzuleiten mit dem Ziel der Ausweisung einer Konzentrationszone für 
hochreinen Quarzkies für die um das FFH-Gebiet reduzierte Norderweiterung des 
Abbaugebietes Weilerswist-Nord entsprechend des letzten Vorschlages der 
antragstellenden Firma. Dieses Abbauvorhaben stellt eine ausschließende 
Konzentrationszone für die Gewinnung von hochreinem weißen Quarzkies im GEP als 
BSAB dar.  
In allen anderen Bereichen des Naturparkes Rheinland, insbesondere im Gebiet des 
angestrebten Abbaus "Sonnenhof" und im Bereich Buschhoven räumt der Regionalrat 
dem Schutz von Landschaft und Natur, sowie der Erholungsfunktion des betroffenen 
Kulturraumes eindeutig den Vorrang vor dem Bergbau ein und lehnt die Einleitung 
eines Erarbeitungsverfahrens zur Änderung des Regionalplanes Köln, Teilabschnitt 
Bonn/Rhein-Sieg, zur Ausweisung von Konzentrationszonen für den Abbau von 
hochreinem weißen Quarzkies in Bornheim und Swisttal-Buschhoven – wie bereits am 
14. Mai 2004 – ausdrücklich ab. 
Er folgt bei seiner Entscheidung zur Einleitung bezüglich Weilerswist-Nord und der 
Ablehnung von Bornheim und Swisttal-Buschhoven insbesondere folgenden 
Überlegungen und Abwägungen für eine Plankonzeption: 
 

a. Die Norderweiterung des Abbaugebietes Weilerswist-Nord (ohne FFH-Gebiete) hat 
nur geringe Auswirkungen auf die Erholungsnutzung des Raumes. 

b. Es handelt sich in Weilerswist-Nord um die Erweiterung eines laufenden 
Abbaubetriebes und nicht wie beim Sonnenhof um einen völligen Neuaufschluss in 
einem viel genutzten Erholungsgebiet. 

c. Der Flächenverbrauch ist ungleich geringer (9,2 ha) als er bei einem Vorhaben 
Sonnenhof (42,8 ha) wäre. Dennoch ist die Laufzeit aufgrund der deutlich 
mächtigeren Lagerstätte kaum geringer, da in Weilerswist-Nord ca. 30,5 cbm 
Quarzkies und -sand pro qm gewonnen werden können, im Bereich Sonnenhof 
dagegen nur ca. 8,2 cbm/qm. 

 
 

2. Die Verfahrensunterlagen sind entsprechend zu überarbeiten. 
 
 

3. Im Änderungsverfahren sind die in der beiliegenden Liste aufgeführten öffentlichen 
Stellen und Personen gem. § 4 Abs. 3 ROG von der Bezirksplanungsbehörde zur 
Mitwirkung aufzufordern. Die Bezirksplanungsbehörde kann weitere Beteiligte 
zulassen, wenn dies zweckmäßig erscheint. Die Öffentlichkeit wird über eine öffentliche 
Auslegung der Verfahrensunterlagen bei der Bezirksplanungsbehörde und dem Kreis 
Euskirchen gem. § 14 Abs. 3 LPlG beteiligt. Zusätzlich werden der 
Landschaftsschutzschutzverein Kottenforst e.V. und der 
Landschaftsschutzschutzverein Vorgebirge e.V. als weitere Verfahrensbeteiligte 
aufgenommen. 

 
 

4. Die Frist, innerhalb der die zur Beteiligung aufgeforderten Stellen Anregungen und 
Bedenken vortragen können, beträgt 4 Monate. Die Frist für die öffentliche Auslegung 
beträgt 1 Monat außerhalb der Schulferienzeit. 

 


